
20. Talentsichtungssportfest des SHLV 

für Jugend M/W J U14 

(Rahmenprogramm 4 Kampf für M/W 11) 

Termin:   04. Dezember 2021 

Beginn:   13:00 Uhr 

Ort:    Harald-Nommensen-Halle Bredstedt, Süderstraße 79 

Meldeschluss:  Dienstag, 30. November 2021 // KEINE Nachmeldung möglich! 

Ausrichter:   Bredstedter TSV 

Meldegebühren:  7,- Euro/Teilnehmer/in 
 
Kampfrichter:  Mit Vereinskampfrichter 

Disziplinen/Wertungen: Schnupperfünfkampf für M/W JU14 (M/W 12/13)  
    (M/W 11 sind gemäß DLO nicht startberechtigt) 
Disziplinen:  50m, 50m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 
 

    4-Kampf für M/W 11 
    (M/W 10 und jünger sind gemäß DLO nicht startberechtigt) 

Disziplinen:  50m, 50m Hürden (Wie W12 – nur 68cm), Hoch, Weit 
 

Wertung:   1. Fünfkampfwertung/ Vierkampf pro Jahrgang 
 

     2. Mannschaftswertung (3 Aktive pro Altersklasse) 

         Eine Altersklasse umfasst dabei U14 bzw U12 
 

3. Der Titel eines Landesmeisters wird nicht vergeben. 
 

Zeitplan: Wird nach Eingang der Meldung erstellt und wird rechtzeitig auf 
der Homepage www.LADV.de veröffentlicht. 

 
Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung!!! 

 

Wichtige Hinweise: 
1. 50m Hürden M/WJU14: insgesamt 5 Hürden 
2. Anfangshöhen Hochsprung: 

M/W 11 = 1,00m, W 12 = 1,08m; W 13/M 12 = 1,12m; M 13 = 1,16m.  
Beim Hochsprung können keine Spikes benutzt werden. 

3. Die Reihenfolge der Disziplinen in dem Fünfkampf für die einzelnen Altersklassen 
ergibt sich erst aus dem nach vorliegendem Meldeergebnis zu erstellendem Zeitplan. 

 
Hinrich Brockmann (Leitender Landestrainer) 
 
Torsten Westphal (Landestrainer Nachwuchs)  



Datenschutzvereinbarung 
 

Personen, die sich für Wettkämpfe anmelden, sowie Personen, die durch Dritte 
(Vereinsbeauftragte, etc.) für Wettkämpfe angemeldet werden (Teilnehmende), 
erklären sich mit der nachfolgenden Datenschutzvereinbarung einverstanden. 
Wer die Anmeldung für Wettkämpfe für andere Personen vornimmt, muss 
sicherstellen, dass diese Personen über die Datenschutzvereinbarung informiert sind 
und dieser zustimmen. Ein Widerruf nach Ablauf des Wettkampfes ist ausgeschlossen.  
Bei der Vorbereitung und Auswertung des Wettkampfes und Veröffentlichung des 
Wettkampfes werden persönliche Daten aller Teilnehmenden erfasst, gespeichert und 
weitergegeben. Diese Daten umfassen Namen, Jahrgang, Geschlecht, Verein, sowie 
Ergebnisse, die während des Wettkampfes erzielt werden, wie auch Ergebnisse von 
vergangenen Wettkämpfen. Auch werden eventuelle Regelverstöße und sonstige 
Wettkampfbezogene Vermerke nach den „Internationalen Wettkampf Regeln“ (IWR) 
während des Wettkampfes gespeichert und weitergegeben.  
Alle gespeicherten Daten der Teilnehmenden sind nach dem Wettkampf in der 
veröffentlichten Ergebnisübersicht und den Bestenlisten einsehbar. Eine weitere 
Auskunft an die Teilnehmenden oder sonstige Personen seitens des Bredstedter TSV 
(BTSV) ist nicht notwendig.  
Alle Daten können nur insoweit berichtigt werden, wie es der IWR entspricht und von 
der Verbandsaufsicht des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik Verbandes bestätigt 
werden kann.  
Die Daten des Wettkampfes werden durch den Bredstedter TSV an:  
 
Marc Schunk (www.ladv.de)  
Talweg 21  
72172 Sulz-Mühlheim  
 
weitergeleitet. 
 
Die Daten werden zusätzlich auf der Homepage der Leichtathletiksparte des BTSV 
(BTSV-La.de), auf der Seite des KLV NF (www.klv-nordfriesland.de), des SHLV 
www.shlv.de und auf https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/CurrentPast 
veröffentlicht.  
 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird akzeptiert, dass Bilder, Videos u.ä. zur 
Berichterstattung erstellt und veröffentlicht werden.  

 

Alle Ergebnisse können nicht gelöscht werden, da dies das Ergebnis des Wettkampfes 
verändern würde. Alle Teilnehmenden treten mit der Anmeldung zum Wettkampf ihr 
Recht auf Löschung der Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung der Daten nach 
Art. 17 und 18 DSGVO ab. 

 



Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb 

Gemäß Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona- 

Bekämpfungsverordnung–Corona-BekämpfVO), in der aktuellen Fassung, ist in § 11 Sport 
geregelt, dass Wettkämpfe zulässig sind. Ein Hygienekonzept ist zu erstellen. 
 

Die Dimensionen der Sporthalle und die Art und Weise des leichtathletischen Sporttreibens 
lassen es zu, dass in der aktuellen Situation unter Berücksichtigung und Einhaltung von 
Gesundheits- und Sicherheitsaspekten ein Wettkampfbetrieb erfolgen kann. Im Sinne der 
Risikominimierung gilt es, mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie 
unter größtmöglichen Sicherheitsstandards praktikable Voraussetzungen für den 
Wettkampfbetrieb zu beschreiben. Oberste Priorität hat dabei die Gesundheit aller Sportler/-
innen und der in der Sportart Leichtathletik tätigen Personen. Dabei sind die Verordnungen 
des Bundes und der Landesregierung ihren aktuellen Fassungen sowie die Empfehlungen des 
Robert-Koch-Institutes zum Verhalten und zu Hygiene-Standards bzw. Infektionsschutz 
strikt umzusetzen. Es gelten zudem die Leitplanken und Verhaltensstandards des Deutschen-
Olympischen Sportbundes. 

Grundsätzlich sind folgende Voraussetzungen bei der Durchführung von Wettkämpfen in der 
Harald-Nommensen-Halle umzusetzen: 

 Der Zutritt ist wie folgt geregelt/erlaubt: 
o 18 Jahre und älter: 

NUR Geimpfte und Genesene! Ein Nachweis ist vorzuzeigen. 
o Kinder von 7 bis 17 Jahre: 

Wenn eine regelmäßige Testung in der Schule erfolgt, ist dies ausreichend und 
vorzuzeigen! 
Ansonsten ist der Nachweis eines qualifizierten Schnelltest (nicht älter als 24 
Stunden) vorzuzeigen 

o Kinder unter 7 Jahre sind hiervon ausgenommen! 
 Mit der Ausschreibung sind die Regelungen vorab bekannt zu geben. Hinweise und 

Regelungen sind in der Sporthalle auszuhängen! Ein Hygienekonzept ist auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

 Die Zahl der am Sportfest oder Wettbewerb teilnehmenden Sportler:innen ist nicht 
begrenzt. 

 Auf die Sportausübung finden die Regelungen der §§ 2 und 5 keine Anwendung. Ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern wird außerhalb der Sportausübung empfohlen. 
Die Einhaltung des Mindestabstandsgebots wird auch beim Warten vor dem Eingang 
empfohlen. 

 Das Tragen von qualifizierten Mund-Nasen-Schutzmasken wird aber empfohlen. 
 Bei Begrüßungen und Verabschiedungen ist auf Händeschütteln, bei Jubeln oder 

Trauern ist auf Abklatschen, in den Arm nehmen o.ä. zu verzichten 
 Besprechungen (z.B. für Kampfrichter, Schiedsrichter, Wettkampfleitung) sind mit 

Abstand durchzuführen. 



 Ein Abstand von 1,5m wird empfohlen! 
 

 

 

Es können nur Personen am Wettkampf teilnehmen, die die folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

 Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion 
(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 
allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). 

 Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen. 
 In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV 

getestet worden ist. 
 

Sollten sich Änderungen oder Ergänzungen in der Landesverordnung ergeben, werden diese 
entsprechend berücksichtigt und umgesetzt! 

 


